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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 
 

1.1. Produktidentifikator  
Bezeichnung   Duowachs -glänzend- 
 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird  
Relevante identifizierte Verwendungen  
Gemisch, Versiegelung, Emulsionen/Dispersionen 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  
Firmenname   edelundstein GmbH 
Adresse    Einsteinstraße 12  
Standort und Land  33104 Paderborn 

DEUTSCHLAND  
Tel. +49 5254 9330731 
Fax + +49 5254 9330733 

 
E-Mail der sachkundigen Person,  info@edel-und-stein.com 
die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist. 
 
1.4. Notrufnummer  
Für dringende Information wenden Sie sich an; Technische Informationen: Dr. Felix Ferlemann +49 170 / 7362924 
 

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 
 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.  
Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CPL) 
 Keine 
 
2.2. Kennzeichnungselemente. 
 Keine 
 
2.3. Sonstige Gefahren.  
 Keine 
 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
 

3.1. Gemische.  
Gefährliche Inhaltsstoffe 
 Keine.  
3.2. Zusätzliche Hinweise 
 Alle Inhaltsstoffe dieses Gemisches wurden gemäß REACH-Verordnung (vor)registriert 
 

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen.  
AUGEN:  
Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 15 Minuten lang 
abwaschen, wobei die Augenlieder gut geöffnet werden sollen. Beim weiter bestehenden Problem ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.  
HAUT:  
Beschmutzte, getränkte Kleidung ist auszuziehen. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser abwaschen. Besteht die 
Reizung weiter, so ist ein Arzt zur Rate zu ziehen. Verunreinigte Kleidung ist vor erneutem Gebrauch zu waschen.  
EINATMEN:  
Die betroffene Person ist ins Freie zu tragen. Ist die Atmung schwerfällig, so ist ein Arzt zur Rate zu ziehen.  
VERSCHLUCKEN: Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Erbrechen darf nur auf Anweisung des Arztes herbeigeführt werden. 
Ohne Anweisung des Arztes bzw. wenn die betroffene Person ohnmächtig ist, darf nichts mündlich verabreicht werden.  
 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen.  
Es liegen keine Informationenvor.  
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.  
Es liegen keine Informationenvor.  
 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
 

5.1. Löschmittel.  
GEEIGNETE LÖSCHMITTEL  
Wasser, alkoholbeständiger Schaum ABC-Pulver Kohlendioxid (CO2) Sprühwasser  
NICHT GEEIGNETE LÖSCHMITTEL  
Wasservollstrahl, Scharfer Wasserstrahl 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.  
Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2) 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung.  
ALLGEMEINE ANGABEN  
Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell gesundheitsschädlichen 
Substanzen zu  
verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. Löschwasser, die nicht in die Abwasserleitungen gelangen dürfen, 
sind aufzunehmen. Das zum Löschen verwendete Wasser und die Brandrückstände sind gemäß den gültigen Bestimmungen 
aufzunehmen.  
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  
Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät mit offenem Kreislauf (EN  137) 
Feuerbekämpfungssatz (EN469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).  

 
ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren.  
Die Bildung von Staub ist zu vermeiden, indem Wasser auf das Produkt gesprüht wird, falls keine dahingehenden Gegenanzeigen 
vorliegen. Dämpfe / Nebeln / Gase dürfen nicht eingeatmet werden.  
Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der Personenschutzvorrichtungen gemäß Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur 
Vorbeugung der Kontaminierung von Haut, Augen und persönlichen Kleidungsstücken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten sowohl 
für Aufbereitungsaufseher als auch für Not-Aus-Eingriffe.  
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen.  
Es ist zu verhindern, dass das Produkt in Abwässer, Oberflächenwasser, Grundwasser eindringt.  
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung.  
Für Reinigung 
 Geeignetes Material zum Aufnehmen: Universalbinder 
Sonstige Angaben 
 Verschüttete Mengen sofort beseitigen. 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte.  
Eventuelle Angaben zum persönlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgeführt.  
 
 

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 
 
 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung.  
Produkthandhabung erst nach Durchlesen aller anderen Abschnitte dieses Sicherheitsblattes. Produktstreuung in der Umwelt ist 
vorzubeugen. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz verboten.  
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lagerräumen und Behälter 
Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern 
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Zusammenlagerungshinweise 
Lagerklasse (TRGS 510):  12 
Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 25 °C 
 
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen  
Unter Verschluss und Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 
aufbewahren. 
7.3. Spezifische Endanwendungen.  
Empfehlung 
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten. 
 

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter.  
Arbeitsgrenzwerte 
 2-(2-ETHOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 111-90-0 
 Grenzwerttyp (Herkunftsland): TRGS 900 ( D ) 
 Grenzwert:   6 ppm / 35 mg/m³ 
 Spitzenbegrenzung:  2(I) 
 Bemerkung:   Y 
 Version:    04.11.2017 
 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition.  
In Erwägung dessen, dass geeignete Schutzmaßnahmen immer vorrangig gegenüber persönliche Schutzkleidung sein sollten, ist für 
eine gute Belüftung des  Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Absaugung. Die persönliche Schutzkleidung muss den 
nachstehend angegebenen gültigen Bestimmungen entsprechen.  
 
HANDSCHUTZ  
Die Hände mit Arbeitshandschuhen der Kategorie II (siehe Richtlinie 89/688/EWG und Norm EN 374) aus PVC, Neoprene, Nitril oder 
gleichwertig schützen. Für eine definitive Materialauswahl für die Arbeitshandschuhe müssen folgende Aspekte einbezogen werden: 
Abnutzung, Reißbeständigkeit und Permeabilität. Bei selbstangefertigten Handschuhen muss die Widerstandsfähigkeit der 
Arbeitshandschuhe vor der Verwendung geprüft werden, da sie nicht vorhersehbar ist. Die Handschuhe haben eine bestimmte 
Verschleißzeit, die von der Exposition abhängig ist.  
 
AUGENSCHUTZ-/GESICHTSSCHUTZ 
Normalerweise kein persönlicher Augen-/Gesichtsschutz notwendig. Augen-/Gesichtsschutz erforderlich bei: Spritzer, Kontakt mit den 
Augen, Sprühverfahren. Eine Visierhaube oder ein Schutzvisier in Kombination mit einer hermetischen Schutzbrille tragen (siehe Norm 
EN 166).  
 
HAUTSCHUTZ  
Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie II tragen (siehe Richtlinie 89/686/EWG und Norm EN  344). 
Sich nach Ausziehen der Schutzkleidung mit Wasser und Seife waschen.  
 
ATEMSCHUTZ  
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Aerosol- oder 
Nebelbildung. hohen Konzentrationen Sprühverfahren  
 
Geeignetes Atemschutzgerät 
Kombinationsfiltergerät (EN 14387) Halbmaske (DIN EN 140) ABEK-P1  
Bemerkung 
Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV 
in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.  

 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  
Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Am Arbeitsplatz nicht 
essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
ausziehen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.  
 

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
edelundstein Duowachs -glänzend- 
Stand 08.2018   

 
 

DE-MSDS-10.8 Duowachs -glänzend- Seite 4 von 7 

 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.  
 
Aussehen :  flüssig 
Farbe :   weiß 
Geruch :  unspezifisch 
Sicherheitsrelevante Basisdaten 
 
Gefrierpunkt :    ( 1013 hPa ) ca. -1 °C 
Siedebeginn und Siedebereich :  ( 1013 hPa ) ca. 99 °C 
Zersetzungstemperatur :   ( 1013 hPa )  nicht bestimmt 
Flammpunkt :       nicht anwendbar  closed cup 
Zündtemperatur :       nicht bestimmt 
Weiterbrennbarkeit      Nein   UN Test L2:Sustained   
           combustibility test 
Untere Explosionsgrenze :      nicht bestimmt 
Obere Explosionsgrenze :      nicht bestimmt 
Dampfdruck :    ( 50 °C )  < 3000 hPa 
Dichte :     ( 20 °C )  ca. 1 g/cm3  Pyknometer 
Lösemitteltrennprüfung :   ( 20 °C )  < 3 % 
Wasserlöslichkeit    ( 20 °C )   emulgierbar   
pH-Wert :      ca. 8 
log P O/W :       nicht bestimmt 
Auslaufzeit :    ( 23 °C )  < 15 s  ISO-Becher 4 mm 
Geruchsschwelle :      nicht bestimmt 
Verdampfungsgeschwindigkeit :     nicht bestimmt 
VOC-FR        A+ 
 
9.2. Sonstige Angaben.  
Angaben nicht vorhanden.  
 

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität 
 
 
 

10.1. Reaktivität.  
Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.  
 
10.2. Chemische Stabilität.  
Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.  
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen.  
Unter normalen Einsatz- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen abzusehen.  
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen.  
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.  
 
10.5. Unverträgliche Materialien.  
Angaben nicht vorhanden.  
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte.  
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung. 
 

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 
 
 

 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen.  

Spezifische Symptome im Tierversuch 
 Keine Daten verfügbar 
Reizung und Ätzwirkung 
Abschätzung/Einstufung 
 Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht schwere Verätzungen. 
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CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
Karzinogenität 
 Kein Hinweis auf Karzinogenität am Menschen. 
Keimzellmutagenität 
In-vivo-Mutagenität 
Sonstige Angaben 
 Keine experimentellen Hinweise auf In-vivo-Mutagenität vorhanden. 
Humantoxikologische Daten 
Sonstige Angaben 
 Keine Hinweise auf Keimzellmutagenität am Menschen vorhanden. 
Reproduktionstoxizität 
Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen 
 Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden. 
Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften 
 Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfüllen nicht die Kriterien für die CMR Kategorien 1A oder 1B gemäß CLP. 
 

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben 
 
 

12.1. Toxizität.  
Sedimenttoxizität 
 Toxizität für Bodenorganismen 
 Akute Regenwurmtoxizität 
 Chronische Regenwurmtoxizität (Reproduktion) 
 Langzeittoxizität für im Sediment lebende Organismen 
Verhalten in Kläranlagen 
 Lokale Entwässerungsbestimmungen beachten. 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit.  
 Keine Daten verfügbar 
Abiotischer Abbau 
 Abiotischer Abbau in Wasser 
 Hydrolyse 
Biologischer Abbau 
 Keine Daten verfügbar 
12.3. Bioakkumulationspotenzial.  
Angaben nicht vorhanden.  
 
12.4. Mobilität im Boden.  
Angaben nicht vorhanden.  
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.  
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen.  
Angaben nicht vorhanden.  

 
12.7. Zusätzliche ökotoxikologische Informationen 
Zusätzliche Angaben 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 
 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 
Entsorgung des Produkts/der Verpackung 
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV 
Abfallschlüssel Produkt 
Abfallcode (91/689/EWG) : 07 01 99 
Abfallbehandlungslösungen 
29/35 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt  
werden. 
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung 
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Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Nicht 
reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. 
13.2. Zusätzliche Angaben 
Diese Schlüsselnummern wurden auf Basis der häufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen, wodurch eine 
Schadstoffbildung bei der tatsächlichen Anwendung unberücksichtigt bleiben kann. 
 

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 
 
 

14.1. UN-Nummer 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.5. Umweltgefahren 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine 

 

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 
 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch.  
EU-Vorschriften 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (clp) Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle (2000/532/EG) EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01; Brandklassen) 
Sonstige EU-Vorschriften 
Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe 
bei der Arbeit. (RICHTLINIE 2000/39/EG, RICHTLINIE 2006/15/EG, RICHTLINIE 2009/161/EU) 
Nationale Vorschriften 
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! TRGS 510 
Wassergefährdungsklasse (WGK) 
Klasse : 1 (Schwach wassergefährdend) Einstufung gemäß VwVwS 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV. 
VOCV-Verordnung (CH) 
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) : < 3 Gew-% gemäß VOCV 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung.  
Keine chemische Beurteilung der darin enthaltenen Gemisch und Stoffe vorgenommen.  
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ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 
 
 
16.1. Änderungshinweise 
Keine 
16.2. Abkürzungen und Akronyme 
Keine 
16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 
Keine 
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG)  
Nr. 1272/2008 [CLP] 
Es liegen keine Informationen vor. 
16.5. Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
Keine 
16.6. Schulungshinweise 
Keine 
16.7. Zusätzliche Angaben 
Keine 
 
 
 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen 
Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich 
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.  
 

 


